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Nationalbankgeschenk für den Generationenfonds

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, folgendes Postulat auf die Traktandenliste zu setzen:

Der Regierungsrat wird eingeladen, eine Zuweisung der im Frühling 2025 in

Aussicht stehenden einmaligen Sonderausschüttung aufgrund verschollener

Banknoten der Schweizerischen Nationalbank in Höhe von 4 bis 5 Millionen

Franken an den Generationenfonds zu prüfen und dem Kantonsrat darüber

zeitnah Bericht und Antrag zu unterbreiten.

Begründung:

Laut Budget 2025 (Seite 239 Nr. 2545) des Kantons steht unter «Verschiedene Erträge»

eine einmalige Ausschüttung der Nationalbank an den Kanton in Höhe von 4,5 Millionen

Franken in Aussicht. Der Tages-Anzeiger (TA) berichtete am 29. November 2024 darüber

unter dem Titel «Riesengeschenk dank verschollener Banknoten - eine Milliarde. Nie

umgetauschte alte Scheine: Nun verteilt die Nationalbank das Geld».



Laut TA ist es das erste Mal, dass Bund und Kantone vom Verschwinden alter Banknoten

profitieren; bis anhin sei das Geld jeweils ganz an den Elementarschadenfonds gegangen.

Voraussichtlich 472 Millionen für die Kantone würden aufgrund der Einwohnerzahl verteilt.

Nur etwa alle 25 Jahre könne damit gerechnet werden.

Gemäss Artikel 5 Gesetz über die Regional- und Standortentwicklung im Kanton

Schaffhausen (RSE-Gesetz) erfolgt die Finanzierung der darin vorgesehenen

Fördermassnahmen mit Mitteln eines Generationenfonds.

Nach Artikel 6 Absatz l RSE-Gesetz wurde/wird der Fonds wie folgt geäufnet:

a) Anteil der Jubiläumsausschüttung 2008 der Kantonalbank in Höhe von 40 Mio. Franken
b) dem Liquidationserlös des kaufmännischen Direktorialfonds
c) den Kapitalerträgen, sowie
d) allfälligen weiteren Zuwendungen.

Vor diesem Hintergrund ruft die zu erwartende Sonderausschüttung der Nationalbank

geradezu danach, den einmalig zu erwartenden Betrag in Höhe von (budgetiert) 4,5

Millionen in den Generationenfonds zu leiten, zumal die Mittel des Fonds nur bis zu einem

Bestand von 10 Millionen Franken für Fördermassnahmen verwendet werden dürfen (Art.

6 Abs. 2 RSE-Gesetz).

Der Fondsbestand beträgt momentan rund 20,2 Millionen, ist also bereits erheblich

reduziert. Gemäss Verwaltungsbericht 2023, S. 109, betrug das Gesamtbudget der im Jahr

2023 laufenden Projekte 29.5 Mio. Franken, wobei sich diese Zahlen jeweils auf die

gesamte Laufdauer der einzelnen Projekte bezieht (in der Regel mehrere Jahre). Vom

Kanton stammen immerhin 9,4 Mio. (=32%), Bund 3,9 Mio. und Private 16,2 Mio).

Der Fondbestand nähert sich kontinuierlich der kritischen Grenze von 10 Mio. Damit mittel-

und langfristig weiterhin neue Projekte gefördert werden können, ist vorausschauend zu

prüfen, wie der Fonds ausreichend finanziert bleiben kann. Die anstehende Sonder-

ausschüttung der Nationalbank bietet dazu eine gute, einmalige Gelegenheit im Sinn und

Geist bei der Gründung des Generationenfonds, ohne dass Steuergelder zur Auffüllung

verwendet werden müssen.
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Nachstehende Ratsmitglieder unterstützen mit ihrer Unterschrift das Postulat
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